
ß- 311-2, der Beilagen zu den Stenographisc1:,:~ ~~~~?~-:llen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgcbl:.ngsperiode 

N r. 9./)'I7J 

1976 -03- 05 An frag e 

der Abgeordneten Dr.BUSEK 

und Genossen 

an die Frau Bundesminister für l'7issenschaft und' Forschung 

betreffend Hochschulforschung 

In der österreichischen Forschungskonzeption wird die Hoch­

schuJ.,forschung als "eine zentrale Komponente des Gesamt­

prozesses 'der wissenschaftlichen Forschung; 'dem sie die Grund­

lagen und ständige weitere Impulse liefert und von dem sie 

ihrerseits Anregungen und Erkenntnisse aufnimmt ll
, bezeichnet. 

Dementsprechend sieht die Forschungskonzeption vor, daß die 

Finanzierung des mit der Leh::e unmittelbar und gesetzlich ' 

verbundenen Bereichs der Hochschulforschung (sogenannte Basis-
, ' 

forschung) durch angemessene und regelmäßige, ordentliche 

Dotationen sichergestellt werden soll. Was angemessene Grund­

ausstattung und -finanzierung in jedem Falle ist, sollte durch 

Erhebungen geklärt und dann standardisiert werden. 

E,s ist nicht bekannt , ob das BundesministeriUlT'. bisher Maß­

nahmen getroffen hat, um diesen an sich begrüßenswerten Vor­

schlag zur-, getrennten Erfassung"'des Forschungsaufwandes der 

Hochschulen und dessen Sic~erstellung ±m Rahmen des Hochschul­

bUdgets praktisch zu realisieren. 

Der' Bericht 1975 der Bundesregierung an den Nationalrat ge­

mäß § 24 Abs..3 des Forschungsförderungsgesetzes weist jeden-
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falls aus (8.2;), daß im Bundesvoranschlag 19;5 von dem für 

Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen (Ansatz 1/142) 

angesetzten Betrag von 3.509,833 Hillionen Schilling 

1.403,933 Millionen Schilling auf die Forsc~ung entfallen~ 

Es ist nicht klar, wie dieses "Hochschulforschungsbudget" 

errechnet \'lurdeund "de es sichzusa.'11Illensetzt 0 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an die Frau 

Bundesminister fijr Wissenschaft und Forschung folgende .. 

Anfrage: 

i) Wie wurde der im Forschungsförderungsbericht ausgewiesene 

Betrag von 1.403,933 Millionen Schilling, der im Bundes­

voranschlag 1975 auf die Forschungsaufwendungen der Hoch­

schulen und Universitäten entfallen soll, errechnet? 

2) Wie läßt sich dieser Betrag nach Hochschulen, Universitäten, 

Fakultäten und InstitutenaufschlGsseln? 

3) Welcher Betrag wurde dabei jeweils für die Bas~sforschung 

der·Hochschulen und Universitäten, also den mit der Lehre 

unmittelbar und gesetzlich verbundenen Bereich der Hoch­

schulforschung~ angesetzt? 

4) Da der Forschungsförderungsbericht 1975 auch den Forschungs­

anteil am Hochschulbudget für die vorangegangenen Jahre 

ausweist, ist auch zu fragen, wie sich diese Forschungs­

anteile jeweils entsprechend zus~~ensetzen? 

5) Welche Haßnahrnen haben Sie bisher getroffen, um den Vor­

schlag der Forschungskonzeption , eine regeJmäßi.geund 

207/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



• 

\ . . 
• 

angemessene Grundfinanzierung der Hochschulforschung 

sicherzustellen, zu verwirklichen? 

- 3 -

6) l-iaben Sie diesbezüglich die nötigen Erhebungen angestellt, 

wie die~ in der Forschungskonzeption angekündigt ist? 

7) Nenn ja, welches sind die Ergebnisse dieser Erhebungen? 

8) Ist nunmehr riach den aufgrunq des VOG veränderten Bud­

getierungsvorschriftenvorgesehen, daß der für die 

Hochschulforschung nötige Auf\-land, insbesondere die Grund­

ausstattung, getrennt von den übriqen Sachaufwendungen 

der Hochschulen (Universitäten) ,ausgewiesen wird? 
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